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M ü n d l i c h e  A n f r a g e 

des Abgeordneten Hauboldt (DIE LINKE)

Verkauf eines Herrenhauses bzw. Rittergutes in Guth-
mannshausen

In den Thüringer Medien, z. B. der "Thüringer Allgemeinen" vom 28. Sep-
tember 2011 wird über den Verkauf eines Herrenhauses bzw. Rittergu-
tes in Guthmannshausen im Landkreis Sömmerda berichtet. Nach die-
sen Medienberichten gibt es Anhaltspunkte, dass die nach dem Erwerb 
durch öffentlich bisher unbekannte Personen das Anwesen auch von 
Organisationen genutzt werden könnte, die von Fachleuten als rechts-
extrem eingestuft werden. So wird in den Medienberichten auf den Ver-
ein "Gedächtnisstätte" Bezug genommen. In der Vergangenheit wur-
de von der Landesregierung und anderen Landesbehörden gegenüber 
den Kommunen immer wieder darauf verwiesen, dass die Kommunen 
bei solchen Verkäufen besonders achtsam sein sollen. Im vorliegenden 
Fall in Guthmannshausen kommt hinzu, dass auf der Verkäuferseite of-
fensichtlich keine Kommune, aber das Land beteiligt gewesen sein soll.

Ich frage die Landesregierung:

1.	 In welcher Form waren bzw. sind öffentliche Stellen an der Veräuße-
rung bzw. Übertragung des Herrenhauses/Rittergutes in Guthmanns-
hausen beteiligt - insbesondere in welcher Weise war das Land auf 
der Seite der bzw. des Veräußerers beteiligt?

2.	 Welche Verbindungen des Käufers bzw. der Käufer zu dem Verein 
"Gedächtnisstätte" oder anderen rechtsextremen Organisationen 
bzw. Absichten der Erwerber zur zukünftigen Nutzungsüberlassung 
an solche Organisationen und Gruppen sind der Landesregierung 
bekannt?

3.	 Wie viele bzw. welche Art von potentiellen Erwerbern (Organisatio-
nen/Einzelpersonen) standen - auch unter der Berücksichtigung ei-
ner Vermeidung des Problems "spätere Nutzung durch Rechtsextre-
me" - nach Ansicht des an der Veräußerung beteiligten Landes - für 
das Grundstücksgeschäft in Guthmannshausen zur Auswahl?

4.	 Wie ist nach Ansicht der Landesregierung nach Bekanntwerden der 
o. g. Problematik in dem Grundstücksgeschäft in Guthmannshausen 
weiter zu verfahren?

Hauboldt


